
Freie Sicht nach allen Seiten 

Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild. Leider können durch Anpflanzungen 

aber auch Gefahrensituationen hervorgerufen werden. Eingehende Hinweise und 

Beschwerden sowie durchgeführte Ortsbesichtigungen zeigen, dass an Kreuzungen, 

Einmündungen, sowie Fuß- und Radwegen immer wieder Behinderungen durch 

überhängende Äste und zu breit und zu hoch wachsende Hecken bestehen. 

Dann kann es nur heißen: „Bitte zurückschneiden!“  

Bitte prüfen Sie auch, ob Straßenlampen an der Grundstücksgrenze oder Schilder 

zugewachsen sind und deren Freischneiden erforderlich ist. Bedenken Sie: Durch das 

Zuwachsen von Straßenlampen oder Schildern wird die Verkehrssicherheit beeinträchtigt 

und die Orientierung von ortsfremden Personen erschwert. 

Gemäß § 15 Abs. 3 des Berliner Straßengesetzes (BerlStrG) ist der Anlieger an einer 

öffentlichen Straße verpflichtet, Störungen, die von seinem Grundstück auf den öffentlichen 

Straßenraum ausgehen, auf seine Kosten zu beseitigen. 

Das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirkes Treptow-Köpenick als zuständiger Träger 

der Straßenbaulast ist berechtigt, insbesondere bei Gefahr im Verzug, die Anpflanzungen 

bzw. Hindernisse sofort beseitigen oder zurückzuschneiden wenn der Anlieger seiner v. g. 

Verpflichtung nicht nachkommt. Die Kosten für das Ausführen dieser Maßnahmen werden 

dem Verursacher in Rechnung gestellt. 

Besonders gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrsordnung bis zum vollendeten 

achten Lebensjahr mit ihrem Fahrrad den Gehweg benutzen müssen. Werden sie durch 

überhängende Äste zum Ausweichen auf die Straße verleitet, besteht erhöhte Unfallgefahr 

für sie. Neben der möglichen Verletzung des Kindes drohen Ihnen erhebliche 

Schadensersatzforderungen. 

Im Kreuzungsbereich von Straßen sind sog. „Sichtdreiecke“ grundsätzlich von jeder 

Bebauung freizuhalten. Das Sichtdreieck beschreibt ein Sichtfeld, das ein 

Verkehrsteilnehmer zur Verfügung hat, wenn er von einer untergeordneten in eine 

übergeordnete Straße einbiegen will. Wenn nun dieses Sichtdreieck durch Bebauung 

(Gartenzaun, Hecke, Baum o. Ä.) nicht mehr überschaubar ist, wird das Einbiegen in die 

bevorrechtigte Straße zum gefährlichen Glücksspiel. 

Beachten Sie auch das sog. „Lichtraumprofil“, das von allen Grundstückseigentümern 

einzuhalten ist, deren Grundstücke an öffentliche Straßen sowie Geh- und Radwege 

angrenzen: Der Pflanzenwuchs sollte bis zu einer Höhe von 2,30 Metern nicht über den 

Gehweg ragen (bei Radwegen ist eine Höhe von 2,50 Metern einzuhalten). Grenzt das 

Grundstück direkt an eine Fahrbahn, dürfen die Pflanzen bis zu einer Höhe von 4,5 Metern 

nicht in diese hineinragen. Auch ist ein Abstand von 0,50 m zum Fahrbahnrand zu wahren. 

Als Verkehrsteilnehmer erwarten Sie, dass andere Grundstückseigentümer bzw. -besitzer 

alles unternehmen, um Sie selbst und Ihre Angehörigen vor Gefahren zu schützen. Legen 

Sie diesen Maßstab auch an Ihr eigenes Verhalten an. Beachten Sie bitte auch, dass Sie als 

Grundstückseigentümer bzw. -besitzer verkehrssicherungspflichtig sind und im Schadensfall 

mit erheblichen Schadensersatzansprüchen konfrontiert werden können. 

 

Ihr Straßen- und Grünflächenamt 

Treptow-Köpenick 


